
Verordnung über die Öffnung von Verkaufsstellen aus Anlass von Märkten, Messen 
oder ähnlichen Veranstaltungen 

an Sonn- und Feiertagen in der Stadt Füssen 
(Verkaufsstellenöffnungsverordnung) 

 
vom 28.11.2017 

 
 
Aufgrund von § 14 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über den Ladenschluss (LadSchlG) vom 28. 
November 1956 (BGBl. I S. 875), in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juni 2003 
(BGBl. I S. 744), zuletzt geändert durch Art. 430 Zehnte ZuständigkeitsanpassungsVO vom 
31.8.2015 (BGBl. I S. 1474) – erlässt die Stadt Füssen folgende 
 

 
 

Verordnung: 
 

§ 1 
Ladenöffnungszeiten 

 
Die Verkaufsstellen in der Stadt Füssen dürfen aus Anlass der nachfolgend angeführten 
Märkte an den genannten Sonn- und Feiertagen jeweils von 12.00 – 17.00 Uhr für den 
geschäftlichen Verkehr mit den Kunden geöffnet sein: 
 
1. Josefimarkt, 

jeweils an dem dem 19. März folgenden Sonntag oder, falls der 19. März auf einen 
Sonntag fällt, am 19. März, 

2. Himmelfahrtsmarkt, 
jeweils am Himmelfahrtstag und 

3. Kirchweihmarkt, 
jeweils am dritten Sonntag im Oktober.“ 

 
 

§ 2 
Ausnahmen 

 
Die Verkaufszeiten für Apotheken werden von den Vorschriften dieser Verordnung nicht 
berührt. 
 
 

§ 3 
Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft; sie gilt 20 Jahre.  
 
 
 
Füssen, den 28.11.2017 
STADT FÜSSEN 
 
  

 
 
Iacob 
Erster Bürgermeister 


